
Ergebnis der Wahl zum Integrationsrat der Stadt Hattingen 
am 14.09.2025 

Nachdem der Wahlausschuss in der Sitzung am 17.09.2025 das Wahlergebnis 
festgestellt hat, werden gemäß § 15 Abs. 3 der Wahlordnung für die Urwahl der 
Mitglieder des lntegrationsrates der Stadt Hattingen vom 28.04.2025 in der Fassung der 
ersten Änderungsverordnung vom 11.07.2025 das Wahlergebnis und die Namen der 
aus den Listenwahlvorschlägen und den Einzelwahlvorschlägen gewählten 
Bewerberinnen und Bewerber hiermit bekannt gegeben: 

Wahlberechtigte: 10.967 

Wähler: 970 A_ 8,84 % Wahlbeteiligung 
Ungültige Stimmen: 15 
Gültige Stimmen: 955 

Von den gültigen Stimmen entfallen auf 

Hattingen International 348 Stimmen = 36,44 % 
Einzelbewerberin Alla Weber 248 Stimmen = 25,97 % 
Große Hattinger Union 359 Stimmen = 37,59 % 

Es entfallen auf die Listenwahlvorschläge von 

Hattingen International 6 Sitze 
Große Hattinger Union 7 Sitze 

Es entfällt auf den Wahlvorschlag der Einzelbewerberin 

Alla Weber 1 Sitz 

Aus den Listenwahlvorschlägen sind damit gewählt: 

Hattingen International 
1. Dewulf, Muriel Cäcile Marguerite 
2. Petzsch, Claudia Ximena 
3. Staacken, Frank 
4. Findt, Susan Lynn 
5. Ghotra, Guriqbal Singh 
6. Sayed Taha Hamad, Neirmein  

Große Hattinger Union 
1. Cöloglu, Erkan 
2. Kaya, Metin 
3. Dogru, Yalcin 
4. Ince, Ugur 
5. Saglam, Sümeyra 
6. Cetinkaya, Cajla 
7. Kaya, Berin 

Gemäß § 16 Abs. 2 der Wahlordnung kann von jeder wahlberechtigten Person sowie 
allen Bürgerinnen und Bürgern binnen eines Monats (bis zum 20.10.2025) nach 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl 
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erhoben werden. Der Einspruch ist bei der Wahlleiterin der Stadt Hattingen, Rathaus 
(Zimmer 26), Rathausplatz 1, 45525 Hattingen, schriftlich einzureichen oder mündlich 
zur Niederschrift zu erklären. Wird gegen die Gültigkeit der Wahl Einspruch erhoben, so 
entscheidet der für die Kommunalwahl gebildete Wahlprüfungsausschuss über den 
Einspruch. Eine Prüfung von Amts wegen erfolgt nicht. 

Hattingen, 19.09.2025 

Wahlleiterin/ 
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